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ment (§ 371a Abs. 3 S. 1 ZPO) existieren. Gegen-
über dem Grundbuchamt können die Beteiligten 
diese Existenz nachweisen, indem sie die vom Ge-
richt erstellte elektronisch beglaubigte Abschrift 
beim Grundbuchamt einreichen. Erforderlich 
ist jedoch, dass das Dokument über eine quali-
fi zierte elektronische Signatur mitsamt Amtsattri-
but verfügt (§ 137 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 u. 2 GBO). 
Das hier gefundene Ergebnis ist u. E. auch unter 
Wertungsgesichtspunkten schlüssig: Es ergibt 
sich keine Verringerung der Nachweisqualität im 
Grundbuchverfahren, wenn diesem von einer zu-
ständigen Stelle errichtete beglaubigte Abschrif-
ten öff entlicher Urkunden eingereicht werden. Es 
werden zudem Medienbrüche vermieden. Dies 
dient der Verwirklichung des elektronischen 
Rechtsverkehrs. 

HGB § 49 Abs. 2; BauO NRW § 85 
Umfang einer Prokura; Begründung 
von Baulasten 

I. Sachverhalt
Grundstückseigentümerin ist eine OHG. Diese 
will eine Baulast gemäß §  85 BauO NRW be-
gründen. Die OHG wird durch zwei Prokuristen 
(Gesamtprokura) vertreten. Eine besondere Be-
fugnis nach § 49 Abs. 2 HGB zur Belastung von 
Grundstücken ist den Prokuristen nicht erteilt. 
Die Gesellschafter selbst leben in der Schweiz 
und sind nicht ohne Aufwand zu erreichen.

II. Frage
Kann ein Prokurist, der nicht zur Belastung von 
Grundstücken befugt ist (§ 49 Abs. 2 HGB), die 
Erklärung zur Begründung einer Baulast abge-
ben?

III. Zur Rechtslage
1. Umfang der Vertretungsmacht eines Proku-
risten
§  49 HGB bestimmt den gesetzlichen Umfang 
der Prokura. Nach §  49 Abs. 1 HGB ermäch-
tigt die Prokura zu allen Arten von gerichtlichen 
und außergerichtlichen Geschäften und Rechts-
handlungen, die der Betrieb (irgend-)eines Han-
delsgewerbes mit sich bringt. Der Umfang der 
Prokura hängt also nicht von dem konkreten 
Zuschnitt des Handelsgewerbes ab (Staub/Fi-
schinger, HGB, 6. Aufl . 2023, § 49 Rn. 6; Teich-
mann, in: Horn/Balzer/Borges/Harald, HGB, 
3. Aufl . 2019, § 49 Rn. 2, 6). Die hier geplante 
Begründung einer Baulast ist bei einem grund-

besitzhaltenden Unternehmen eine Rechtshand-
lung, die im Betrieb eines Handelsgewerbes vor-
kommen kann.

2. Ausnahme bei Grundstücksgeschäften, § 49 
Abs. 2 HGB
Der (Regel-)Umfang einer Prokura umfasst 
nach §  49 Abs. 2 HGB jedoch nicht die Ver-
äußerung und Belastung von Grundstü-
cken des Kaufmanns; hierzu bedarf es vielmehr 
einer ausdrücklichen Erweiterung der Prokura 
(MünchKommHGB/Krebs, 6. Aufl . 2025, §  49 
Rn. 10). Unter Belastung eines Grundstücks 
ist unzweifelhaft die Einräumung eines ding-
lichen Rechts am Grundstück wie z.  B. einer 
Hypothek, Grundschuld, Reallast oder Dienst-
barkeit zu verstehen (Staub/Fischinger, §  49 
Rn. 34; MünchKommHGB/Krebs, § 49 Rn. 45; 
BeckOK-HGB/Meyer, Std.: 1.10.2024, §  49 
Rn. 44). Nach einhelliger Auff assung in der Lite-
ratur wird auch das solchen dinglichen Belastun-
gen zugrunde liegende schuldrechtliche Grund-
geschäft vom Anwendungsbereich des §  49 
Abs.  2 HGB umfasst (Oetker/Schubert, HGB, 
8. Aufl . 2024, § 49 Rn. 28; Weber, in: Ebenroth/
Boujong/Joost/Strohn, HGB, 5. Aufl . 2024, § 49 
Rn. 17). Mietverträge, Pachtverträge und andere 
auf Nutzung gerichtete schuldrechtliche Ver-
träge fallen nach überwiegender Meinung in der 
Literatur hingegen nicht unter § 49 HGB (Roth/
Stelmaszcyk, in: Koller/Kindler/Drüen, HGB, 
10. Aufl . 2023, § 49 Rn. 7; krit. BeckOGK-HGB/
Schärtl, Std.: 15.10.2024, § 49 Rn. 28; Münch-
KommHGB/Krebs, § 49 Rn. 46).

3. Anwendung der vorgenannten Grundsätze 
auf die Erklärung zur Begründung einer Bau-
last nach § 85 BauO NRW
Bei einer Baulast handelt es sich nach § 85 Abs. 1 
S. 1 BauO NRW um eine öff entlich-rechtli-
che Verpfl ichtung zu einem baurechtsrelevan-
ten Tun, Dulden oder Unterlassen, welches sich 
nicht schon aus öff entlich-rechtlichen Vorschrif-
ten ergibt. Die Baulasten sind in einem speziel-
len Baulastenverzeichnis eingetragen, vgl. §  85 
Abs. 1 S. 3 BauO NRW. Berechtigter der Bau-
last ist die Bauaufsichtsbehörde und Begünstigter 
ein Dritter. Die Baulast wirkt nach Eintragung 
im Baulastenverzeichnis auch zulasten etwai-
ger Rechtsnachfolger des Grundstückseigen-
tümers, §  85 Abs.  1 S.  3 BauO NRW. Gängi-
ge Bespiele einer Baulast sind insbesondere eine 
Abstandsfl ächenbaulast, eine Grenzbebauungs-
verpfl ichtung oder eine Stellplatzfl ächenbaulast 
( Wenzel, in: Gädtke/Johlen/Wenzel/Hanne/
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Kaiser/Koch/Plum, BauO NRW, 15. Aufl . 2024, 
§  85 Rn.  33 f.; Tyczewski/Schröder, in: Span-
nowsky/Saurenhaus, BauO NRW, 2020, §  85 
Rn. 41–53).

Zu untersuchen ist, ob ein Prokurist in Ver-
tretung des Grundstückseigentümers eine Er-
klärung zur Begründung einer Baulast ohne 
ausdrückliche Erweiterung der Prokura i. S. d. 
§  49 Abs. 2 HGB gegenüber der Bauaufsichts-
behörde nach § 85 Abs. 1 S. 1 BauO NRW ab-
geben kann. Literatur oder Rechtsprechung 
zu dieser Frage existiert –  soweit ersichtlich  – 
nicht. 

Zwar wirkt die Abgabe der (einseitigen) Erklä-
rung zur Begründung einer Baulast gegenüber 
der Bauaufsichtsbehörde zunächst lediglich 
schuldrechtlich. Mit der (konstitutiv wirkenden) 
Eintragung der Baulast (durch Verwaltungsakt 
der Bauaufsichtsbehörde) entsteht nach h.  M. 
jedoch eine dinglich wirkende verwaltungs-
rechtliche Verpfl ichtung des Grundstückseigen-
tümers zu einem grundstücksbezogenen Tun, 
Dulden oder Unterlassen (Burbulla, ZfIR 2018, 
717, 719 m. w. N.; BeckOK-GBO/Wilsch, Std.: 
9.12.2024, § 54 Rn. 21). Unseres Erachtens ge-
bietet der Schutzzweck von § 49 Abs. 2 HGB die 
Einbeziehung derartiger Fallgestaltungen in den 
Anwendungsbereich der Norm. § 49 Abs. 2 HGB 
misst Grundstücken eine besondere Bedeu-
tung zu, da sie typischerweise einen beträcht-
lichen Wert aufweisen und §  49 Abs. 2 HGB 
vor diesem Hintergrund der besonderen Schutz-
bedürftigkeit des Kaufmanns Rechnung trägt 
(BeckOGK-HGB/Schärtl, § 49 Rn. 26; BeckOK-
HGB/Meyer, §  49 Rn. 40; Staub/Fischinger, 
§ 49 Rn. 28). Durch die Abgabe der Erklärung 
zur Begründung einer Baulast und deren späte-
re Eintragung im Baulastenverzeichnis wird eine 
nicht einseitig widerrufl iche, gegenüber dem 
Rechtsnachfolger öff entlich-rechtlich wirkende 
Belastung des Grundstücks des Kaufmanns be-
gründet. Dieses kann mit den Mitteln des öff ent-
lichen Zwangs durch die Bauaufsichtsbehörde 
durchgesetzt werden. Auch sind Baulasten ge-
rade mit den (ohnehin in den Anwendungsbe-
reich des § 49 Abs. 2 HGB fallenden) (Grund-)
Dienstbarkeiten vergleichbar. Mit anderen 
Worten könnte die Baulast typischerweise auch 
durch eine (Grund-)Dienstbarkeit ersetzt werden, 
welche unstreitig in den Anwendungsbereich des 
§ 49 Abs. 2 HGB fallen würde (so etwa in Bun-
desländern wie Bayern, in denen Baulasten nicht 
existieren; eingehend zu den Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten vgl. BeckOGK-BGB/Kazele, 
Std.: 1.2.2025, § 1018 Rn. 100–105). 

Da die Rechtslage als nicht geklärt anzusehen 
ist, ist bereits aus notarieller Vorsicht von der Gel-
tung des §  49 Abs. 2 HGB auszugehen, sodass 
den Prokuristen zumindest (Einzel)Vollmacht 
nach § 164 Abs. 1 S. 1 BGB zur Erklärung der 
Baulast gegenüber der Bauaufsichtsbehörde im 
Namen der Gesellschaft zu erteilen wäre.

Der Notar wurde mit der Erstellung eines Nach-
lassverzeichnisses nach den Ehegatten E und F, 
in dem auch der fi ktive Nachlass zu verzeichnen 
ist, beauftragt. Er konnte folgenden Sachverhalt 
ermitteln: 

Im März 2009 übertrug die Ehefrau F, die Al-
leineigentümerin mehrerer Grundstücke war, im 
Wege der Schenkung Miteigentumsanteile von 
jeweils 1/2 an diesen Grundstücken im Wert von 
insgesamt 75.000,00 € an ihren Ehemann E. Im 
Jahr 2020 haben die Eheleute diesen Grundbesitz 
an fremde Dritte verkauft. Für die zugewandten 
1/2-Miteigentumsanteile konnte E 96.800,00 € 
erlösen. Im Jahr 2021 verstarb E; F wurde Allein-
erbin. S, das einzige Kind der Eheleute, machte 
seinen Pfl ichtteil nach E geltend. Der Kaufpreis 
war noch im Nachlass des E vorhanden und er-
höhte somit den Pfl ichtteilsanspruch.

Im Jahr 2023 verstarb F. Der enterbte S macht 
nunmehr auch seinen Pfl ichtteil nach F geltend. 
Der Notar will im Hinblick auf §  2325 Abs.  3 
S. 3 BGB die Zuwendung an den Ehegatten E 
erneut im Rahmen des fi ktiven Nachlasses der F 
verzeichnen. Der Anwalt der Erben weist darauf 
hin, dass der Pfl ichtteilsberechtigte nach dem Tod 
seines Vaters an diesen Vermögenwerten bereits 
partizipiert habe, da der hälftige Verkaufserlös 
dieser Grundstücke noch im Nachlass vorhanden 
war und dies den Pfl ichtteilsanspruch des Sohnes 
bereits erhöht habe. Er ist der Rechtsauff assung, 
dass dieser Wert daher im Wege einer teleologi-


